
 
 
 

 
Hygiene-Konzept – 

für die Veranstaltung „Festival der Kulturen“ mit Mittelalter-Markt 
 

21.8. und 22.8. 2021 
in Troisdorf – Römerstraße/Burgallee 

 
 

Die Veranstaltung soll stattfinden unter: 

Beachtung des aktuellen Infektionsgeschehens inkl. der zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung geltenden Corona-Infektionsschutzmaßnahmen. Das Konzept 

unterliegt daher noch einer stetigen Anpassung 

Und unter der Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, sowie 

Maßnahmen zur Nachverfolgung von Besuchern und Teilnehmenden für die 

Gesundheitsbehörden nach Richtlinien der DSVGO: 

Zielgruppe: Familien mit Kindern, Bürger aus der Region die an 

internationaler Kultur und an Mittelalter interessiert sind. 

Nachverfolgungsketten: 

Für Besucher:  Ein- und Ausgangsbereich 

• Es gibt einen Eingangsbereich und einen Ausgangsbereich  

• Eingangsbereich Desinfektionsständer zum Desinfizieren der Hände 

• Es werden nur Desinfektionsmittel mit VAH-Zulassung verwendet 

• Der Besucher wird über Hinweisschilder über die korrekte 

Anwendung der Desinfektionsmittel – Ein-Wirksamkeit 30 Sekunden 

informiert 

• Maskenpflicht für Besucher – medizinische Masken oder FFP2 Masken 

können bei Bedarf käuflich erworben werden 

 

• Namensliste (Einzelzettel nach Muster-Vorlage DEHOGA) für 

Besucher, die beim Einlass ausgegeben werden und nur ausgefüllt 

beim Einlass abgegeben werden müssen. Diese werden in einer 

verschlossenen Box aufbewahrt, oder Registrierung über LUCA-App. 



Gelände: 

• Größe des Veranstaltungsgeländes – ca. 9.300 m²  

(linke und rechte Burgwiese); Burghof: nur Toilettenwagen 

Bei voller Auslastung (ca. xxx Stände/Teilnehmer inkl. Bühne, beträgt 

die für den Besucher zugängliche Veranstaltungsfläche noch ca. xxx 

m². Bedingt durch weniger Stände kann die für Besucher zugängliche 

Fläche auch noch nach oben variieren. 

 

Die genaue Teilnehmer- und Besucherzahl ist abschließend 

witterungsbedingt erst am Veranstaltungstag bekannt. Bei einer 

Vollauslastung steht den Besuchern eine zugängliche 

Veranstaltungsfläche von ca. x.xxx m² zur Verfügung. Unabhängig von 

der Teilnehmerzahl wird die maximale Besucherzahl jedoch auf xxx 

Personen begrenzt (x.xxx m²/7m² pro Person = xxx). Wird noch nach 

der letzten Verordnung, vor dem Event aktuell festgesetzt. 

• Das Gelände ist durch eine Absperrung klar begrenzt (Flatterband laut 

Ordnungsamt) und mit einem zentralen Zugang und Ausgang 

versehen 

• Es werden ausreichend Ordner zur Einhaltung der Vorschriften 

eingesetzt  

• Zutritt nur für vollständig Geimpfte, Genesenden mit Nachweis oder 

Getestete mit Testnachweis (keine Selbsttests) nicht älter als aktuell 

48 Stunden 

• Eine Corona-Teststation wird für die Besucher auf dem Festgelände 

im Eingangsbereich eingerichtet damit Besucher oder Akteure sowie 

Personal bei Bedarf diesen Test vor Ort nachholen können.  

Betreiber DRK 

• Die Eintrittskarten zum Marktgelände sind an der Kasse zu erwerben 

und nur bei Abgabe eines Anschriftenzettels zur Nachverfolgung für 

die Gesundheitsämter (nach Muster-Vorlage Namensliste DHOGA), 

oder Registrierung über Nutzung der LUCA-App. 

• Für Besucher gilt Maskenpflicht auf dem Festgelände, auf das Tragen 

von nur zulässigen Masken (FFP2 oder med. Masken) wird durch 

Hinweisschilder (Muster DEHOGA NRW) hingewiesen. 

• Bei Verlust oder Beschädigung einer medizinischen oder FFP2 Maske, 

können diese nachträglich an der Kasse erworben werden 

• Die Besucher kommen überwiegend aus dem näheren Umland 



 

Waren Verkaufsstände: 

• Mit Abstand (1,50 m) zu den Kunden und Abstandsmarkierung in der 

Warteschlange, ähnlich wie im stationären Lebensmitteleinzelhandel 

• Einbahnstraßensystem vor den Ständen mit Abstand zu den Waren 

• Kontaktloses Bezahlen der Waren 

• Einweg Probiergläschen zum Probieren der Produkte an die Kunden 

• Der Abstand (3 m) ist durch Abspannungen der Verkaufsstände 

automatisch gewährt und somit als Durchgang zwischen den 

Verkaufsständen für Besucher gesperrt 

• Abstände zwischen den Laufwegen 6 m 

• Hinweisschilder über Hygiene und Abstandsgebote sowie Nies-

Etikette werden nach Muster DEHOGA NRW gut sichtbar und 

ausreichend aufgestellt 

• Hinweise das Besucher oder Teilnehmer die Symptome haben, wie 

Fieber nicht auf das Gelände dürfen. 

• Die Speisen und Getränke werden nur auf den vorbereiteten Plätzen 

konsumiert 

• Die Maskenpflicht entfällt sobald der Gast an seinem Platz sitzt. 

 

Außen-Gastro-Verkauf: 

• Jeder Gastro-Stand hat Desinfektionsspender (VAH-Zulassung) für die 

Hände, es gelten die entsprechenden Abstandsregeln 

(Abstandsmarkierungen in der Warteschleife 1,50 m) 

• Personal trägt vorgeschriebenen Mund-Nasenschutz (FFP2oder med. 

Maske) oder ist durch eine Scheibe/Folie vom Kunden getrennt 

Sitzplatzgarten (vergleichbar Kultur-Biergarten) 

• Hinweise das Besucher oder Teilnehmer die Symptome haben, wie 

Fieber nicht auf das Gelände dürfen. 

• Der Sitzplatzgarten wird extra abgezäunt  

• Die Maskenpflicht entfällt sobald der Gast an seinem Platz sitzt. 

• Die Stehtische oder Bierbankgarnituren sind mit Hinweisen zur Abstands- 

und Hygieneregeln nach DEHOGA NRW ersehen 



• Nutzung der Stehtische oder Bierbankgarnituren nur für jeweils eine 

Familie und deren Mitglieder oder 2 zusammengehörende Hausstände 

mit max. 10 Personen, laut Formulierung der gültigen 

Kontaktbeschränkungen. 

• Wenn nötig Einweggeschirr und Bestecke (kein Plastik) 

Mitwirkende: 

Alle Mitwirkende (Künstler, Händler, Lagergruppen und Personal) tragen 

sich gesondert in eine Namensliste ein, die der Veranstalter aufbewahrt. 

Lagergruppen: geschichtliche Vorführungen und Erklärungen 

• Der Lagerplatz der jeweiligen Lagergruppe ist mit z.B. Seilen klar 

einzugrenzen. 

• Der jeweilige Lagerplatz darf nur von Mitwirkenden der Lagergruppe 

betreten werden. 

• Sollten sich Mitglieder anderer am Veranstaltungsort aufhaltender 

Lagergruppen besuchen, müssen auch diese sich in der jeweiligen 

Namensliste der Lagergruppe eintragen.  

• Bei Vorführungen z.B. Waffen- und Rüstungsschau oder 

handwerkliche  Vorführungen muss ein Sicherheitsabstand von mind. 

2 m zu den Zuschauern eingehalten werden.  

• Der Abstand zum nächsten Stand oder Lagerplatz beträgt mind. 3 m.  

• Außerhalb des eigenen Lagerbereiches gilt auch Maskenpflicht für 

Lagerteilnehmer  

• Desinfektionsmittel (VAH-Zulassung) werden von den Lagergruppen 

für Ihre Teilnehmer bereitgestellt. 

• Waffen und Ausrüstungsgegenstände die Zuschauern zur Ansicht in 

die Hand herausgegeben werden, müssen vor und nach der 

Herausgabe desinfiziert werden. 

Bühne – Teilnehmer: 

• Back Stage Bereich: Jeder Teilnehmer muss sich die Hände bei 

Betreten und Verlassen des Back Stage Bereiches desinfizieren 

• Die Künstler halten während einer Show gegenseitig einen 

Sicherheits-Abstand von mind. 3 m ein  

• Mikrophone/Headsets sind personalisiert und werden nach jeder 

Show desinfiziert 



• Dies gilt auch für alle in Gebrauch genommenen Requisiten 

• Der Abstand bei den Musikanten (vor allem Sänger/innen) beträgt 

mind. 3 Meter zum Zuschauer 

 

Toiletten und Waschgelegenheiten: 

• Toilettenanlage wird mit Personal besetzt um die optimale 

Desinfektion zu gewähren 

• Türgriffe Eingangstür und Toilettenkabinen, Toiletten, Waschbecken 

und Armaturen, Seifen und Handtuchspender werden mehrmals 

desinfiziert und gereinigt. 

• ES werden Einmal-Handtücher zu Verfügung gestellt 

• Begrenzte Personenanzahl (3 Personen) bei Nutzung der 

Sanitärräume. Abstandshinweise in der Warteschlange. 

• Hinweisschilder zum Händewaschen und desinfizieren der Hände 

werden aufgestellt 

 

Außen-Gastro und Sitzplatzgarten: 

• Speisen und Getränke dürfen nur an den vorbereiteten Stehtischen 

oder Bierbankgarnituren von den Besuchern eingenommen werden 

• Jeder Gastro-Stand hat Desinfektionsspender (VAH-Zulassung) für die 

Hände 

• Abstandsmarkierungen in der Warteschleife (1,50 m) 

• Personal trägt vorgeschriebenen Mund-Nasenschutz (FFP2oder med. 

Maske) oder ist durch eine Scheibe/Folie vom Kunden getrennt 

• Die Stehtische oder Bierbankgarnituren sind mit Hinweisen zur Abstands- 

und Hygieneregeln nach DEHOGA NRW ersehen 

• Nutzung der Stehtische oder Bierbankgarnitur nur für jeweils eine 

Familie und deren Mitglieder oder 2 zusammengehörende Hausstände 

mit max. 10 Personen, laut Formulierung der dann gültigen 

Kontaktbeschränkungen. 

• Wenn nötig Einweggeschirr und Bestecke (kein Plastik) 

 

Unterhaltungsprogramm innerhalb Sitzplatzgartens (Bühnenbereich 

gesondert abgegrenzt), nur für Mitwirkende Künstler betretbar 



Bühne – Teilnehmer: 

• Back Stage Bereich: Jeder Teilnehmer muss sich die Hände bei 

Betreten und Verlassen des Back Stage Bereiches desinfizieren 

• Die Künstler halten während einer Show gegenseitig einen 

Sicherheits-Abstand von mind. 3 m ein  

• Mikrophone/Headsets sind personalisiert und werden nach jeder 

Show desinfiziert 

• Dies gilt auch für alle in Gebrauch genommenen Requisiten 

• Der Abstand bei den Musikanten (vor allem Sänger/innen) beträgt 

mind. 3 Meter.  

Musikkanten: halten mindestens 3 m Abstand zu den Zuschauern 

 

Veranstalter und Hygienebeauftragter: 

Eva Evtychia Savvoulidou 
Klevstr. 31 
53840 Troisdorf 

Kontakt: 

Telefon: 02241-2591111 – Mobil: 0170 931 21 37 
Telefax: 02241-973264 
E-Mail: info@kinderkulturwelt.de 

 

Registereintrag: 

Eintragung im Vereinsregister. 
Registergericht:220/59510856 
Registernummer: VR 2841 
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